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DER PÄDAGOGISCHE BEOBACHTER
IM KANTON ZÜRICH
Organ des Zürcher Kantonalen Lehrervereins • Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung

ERSCHEINT MONATLICH EIN- ODER ZWEIMAL

Zürcher Kantonaler Lehrerverein

PROTOKOLL DER AUSSERORDENTLICHEN
DELEGIERTENVERSAMMLUNG

Samsfag, Jen 13. /uni 1959, J4.30 U/ir, im HörsaaZ /Ol
der Untuersifäf Zürich.

GESCHÄFTE:

1. Namensaufruf
2. Mitteilungen
3. Wahlen:

I. Wahl eines Mitgliedes des Kantonalvorstandes
II. Wahl eines Präsidenten des ZKLV

III. Wahl eines Rechnungsrevisors des ZKLV
IV. Wahl von zwei Delegierten des ZKLV in den SLV

4. Stellungnahme zu den Ausführungsbestimmungen
zum Gesetz über die Umschulungskurse von Berufs-
leuten zu Primarlehrem

5. Allfälliges

Im Namen des Kantonalvorstandes begrüsst Präsident
Max Sttier die Delegierten zur ausserordentlichen Ta-
gung. Auf ein Eröffnungswort verzichtend, kündigt er
an, dass voraussichtlich im September 1959 eine weitere
ausserordentliche Delegiertenversammlung einberufen
werden müsse, womit das laufende Jahr mit der Re-
kordzahl von vier Delegiertenversammlungen in der
Geschichte des ZKLV einzig dastehen werde. Vor allem
bekomme der Kantonalvorstand die gegenwärtige Be-
triebsamkeit im zürcherischen Schulwesen zu spüren,
und er müsse deshalb eine Sichtung der Geschäfte nach
ihrer Dringlichkeit vornehmen.

Die Geschäftsliste musste unter Geschäft Nr. 3 um
die Wahlgeschäfte III und IV erweitert werden, womit
sich die Versammlung einverstanden erklärt.

Als Stimmenzähler werden die Kollegen Hans Käser
und Werner Knuchel gewählt.

/. Namensati/r«/

Anwesend sind 101 Delegierte oder deren Stellvertreter,
1 Rechnungsrevisor und 6 Mitglieder des Kantonalvor-
Standes, total 107 Stimmberechtigte.

Der Vorsitzende begrüsst als Gäste die Vertreter der
Kantonalen Schulsynode, Kollege Dr. V. Vögeli, Präsi-
dent, und Prof. Dr. K. Huber, Vizepräsident.

2. Mitteilungen

a) Wie durch die Presse zu erfahren war, hat der Re-
gierungsrat dem Kantonsrat eine Vorlage zur Revision
der Besoldungen der kantonalen Beamten und Ange-
stellten zur Beratung und Beschlussfassung zugestellt.
Der Kantonalvorstand wird sich nach wie vor dafür ein-
setzen, dass die Revision der Besoldungen der Volks-
schullehrer gleichzeitig erfolgt.
b) Wie der neue Erziehungsdirektor an der Tagung der
Kantonalen Schulsynode mitteilte, wird auf der Er-
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Ziehungsdirektion mit Nachdruck an den Ausführungs-
bestimmungen zum revidierten Volksschulgesefz ge-
arbeitet, um die Neuerungen so rasch als möglich in
Kraft treten zu lassen. Der Kantonalvorstand ist der
Auffassung, eine sorgfältige und gründliche Vorberei-
tung lasse die Inkraftsetzung der durch das Gesetz be-
dingten Aenderungen kaum vor Beginn des Schuljahres
1961/62 erwarten. Im Herbst 1959 sollen den Schul-
kapiteln der Lehrplan für die neue Real- und Ober-
schule, die Promotionsordnung für die Oberstufe und
die Abänderung weiterer Verordnungen über das Volks-
Schulwesen zur Begutachtung unterbreitet werden. Das
bedingt, dass die freien Lehrerorganisationen, vorab die
Stufenkonferenzen und der ZKLV, sich so bald als

möglich mit diesen Problemen beschäftigen. Die ausser-
ordentliche Delegiertenversammlung des ZKLV ist auf
den 26. September 1959 vorgesehen. Die Begutachtung
durch die Schulkapitel wäre somit im 3. Schulquartal
möglich. Der Kantonalvorstand beabsichtigt, als Koor-
dinationsstelle für alle mit der Verwirklichung des revi-
dierten Volksschulgesetzes verbundenen Fragen, die
bisherige Volksschulgesetzeskommission des ZKLV um-
zubilden und zu reaktivieren. Noch vor den Sommer-
ferien wird der Kantonalvorstand mit dem Vorstand der
Oberstufenkonferenz das Problem des Uebertritts der
bisher an der Oberstufe amtenden Lehrkräfte an die
neue Real- und Oberschule besprechen,

c) Prof. Dr. K. Huber, der Vizepräsident der Kantonalen
Schulsynode, dankt für die Einladung zur heutigen
Tagung und verliest folgende Erklärung des Synodal-
Vorstandes zum Problem der Wahl eines Abgeordneten
der Volksschullehrerschaft in den Erziehungsrat:

«1. Grundsätzliches: Die Delegiertenversammlung des ZKLV
vom 30. Mai 1959 wurde seitens des Synodalvorstandes be-
reits eingehend orientiert über die Stellungnahme der Ver-
Sammlung der Prosynode vom 29. April 1959. Nachdem der
Abgeordnete der Universität, die Abgeordneten der Kon-
vente des Oberseminars, der kantonalen Mittelschulen und
der Töchterschule der Stadt Zürich sowie die Kapitelspräsi-
denten, als die Delegierten und Vertrauensleute der Kanto-
nalen Schulsynode, sich zum Vorschlage des ZKLV nicht
äussern konnten, wurde schliesslich vom demokratischen
Mitspracherecht an der Jahresversammlung selbst Gebrauch
gemacht im Sinne einer Demonstration. Es ist in Aussicht
genommen, rechtlich einwandfrei abklären zu lassen, wel-
ches grundsätzlich die Stellung der Kapitel, der Kapitels-
Präsidentenkonferenz und der Prosynode ist bei der Vor-
beratung der Erziehungsratswahlen. Aus diesem Grunde
dürfte sich vorläufig eine Diskussion über diesen Punkt er-
übrigen.

2. Die Personenfrage: Massgebend ist die Erklärung Herrn
Max Suters vor versammelter Synode, er werde bestrebt sein,
sich für eine reibungslose Zusammenarbeit mit den Organen
der Synode einzusetzen. Trotz der erfolgten Demonstration,
die prinzipiellen Erwägungen entsprang und keine person-
liehe Spitze hatte, ist festzuhalten, dass abgesehen von der
Wahlvorbereitung Herr Max Suter als Erziehungsrat das
volle Vertrauen des Synodalvorstandes geniesst.»

Der Synodalvorstand beglückwünscht Max Suter zu seiner
ehrenvollen Wahl in den Erziehungsrat.
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3. Wa/iZen

Bevor zum eigentlichen Wahlgeschäft geschritten wird,
ehrt Präsident M. Suter im Auftrage des Kantonalvor-
Standes die hohen Verdienste um Schule und Lehrer-
schaft, die sich Kollege Zakofe Binder, Sekundarlehrer in
Winterthur, durch sein langjähriges Wirken als Mitglied
des Kantonalvorstandes und des Erziehungsrates er-
worben hat. Auf Mitte des laufenden Jahres legt er nun
beide Aemter nieder. Ihm gebührt heute der Dank im
Namen aller Delegierten. Der Kantonalvorstand nimmt
mit schmerzlichem Bedauern Kenntnis vom Rücktritt
des Vorstandskollegen, da ihm dessen wohlabgewogenes
Urteil und grosse Sachkenntnisse in allen Schulfragen
jederzeit eine wertvolle Hilfe waren. Vermissen wird
man aber auch den träfen, trockenen Humor, mit dem
Jakob Binder immer wieder im rechten Augenblick fest-
gefahrene Gespräche wieder in Fluss bringen oder un-
lösbar scheinende Probleme lösen half. Die Zusammen-
arbeit mit dem Zurücktretenden war deshalb be-
glückend, weil man bei Jakob Binder immer eine von
wahrhaft menschlichem Verständnis getragene Hilfs-
Bereitschaft gegenüber in Not geratenen Kollegen spü-
ren konnte. Durch seine nicht immer leichte Tätigkeit
als Vertreter der Volksschullehrerschaft im Erziehungs-
rat musste er oft durch sein Einstehen für Kollegen ein
grosses Mass an Verantwortung auf sich nehmen. Kol-
lege Jakob Binder gehört seit 40 Jahren dem ZKLV an.
Am 7. Mai 1932 wurde er in den Kantonalvorstand ge-
wählt und ist seit 1934 Vizepräsident des ZKLV.
14 Jahre lang gehörte er dem zürcherischen Erziehungs-
rat an. Daneben war er viele Jahre im Zentralvorstand
und im Leitenden Ausschuss des Schweizerischen
Lehrervereins tätig und langjähriger Zentralquästor des
SLV. Seit 1952 gehört er der Kommission der Lehrer-
waisenstiftung des SLV an, die er seit 1955 präsidiert.

Der Vorsitzende schliesst seine Dankesworte mit dem
Wunsch, J. Binder möge sich in den kommenden Jahren
bester Gesundheit erfreuen, um sich in körperlicher und
geistiger Frische all den Dingen widmen zu können, die
er bisher in Erfüllung seiner Aufgaben in den Lehrer-
Organisationen hintanstellen musste. Dem Geehrten
wird von zarter Hand ein prächtiges Blumenbukett über-
reicht, und die Delegierten bezeugen in langanhalten-
dem, herzlichem Applaus ihren Dank.

Kollege Zakob Binder dankt mit der ihm eigenen Be-
scheidenheit, indem er versichert, die ihm jetzt zuteil
werdende Anerkennung werde ihn nicht selbstzufrieden
werden lassen. Stets werde er an sein Wirken den
eigenen, kritisch wertenden Maßstab legen. Erfolg und
Misserfolg habe er erlebt, stets im Bestreben, ohne
Eigennutz der ihm anvertrauten Aufgabe mit den ihm
gegebenen Mitteln und Gaben gerecht zu werden. Er
gibt seiner Freude Ausdruck, dass sein Bemühen allzeit
anerkannt wurde und sich immer wieder Kollegen
bereitgefunden haben, als Mitglieder des ZKLV sich für
Schule und Lehrerschaft mit allen Kräften einzusetzen.
Er dankt den Kollegen im Kantonalvorstand und der
Delegiertenversammlung für das stets wohlwollende
Verhalten gegenüber den führenden Organen ihrer
Organisation. Dies sei für ihn das schönste Entgelt für
seine 27jährige Arbeit im Vorstand des ZKLV. In Zu-
kunft könne er nun von einer neuen Warte aus die
Tätigkeit des ZKLV verfolgen. Dem ZKLV wie seinen
Kollegen im Kantonalvorstand wünscht er für die Zu-
kunft Wohlergehen und treue und zuverlässige Käme-
radschaft.

Die Delegierten danken mit Applaus für die freund-
liehen Worte.

L WaZiZ eines Mitgliedes des KanfonaZeorsfandes

Die durch den Rücktritt von J. Binder entstehende
Lücke soll wiederum durch ein Mitglied aus der Sektion
Winterthur, die als zweitgrösste Sektion des ZKLV
auch in Zukunft im Kantonalvorstand vertreten sein
sollte, geschlossen werden. Die Zusammensetzung des
Kantonalvorstandes in seiner jetzigen Form gibt ein aus-
gewogenes Bild der Struktur der im ZKLV zusammen-
geschlossenen Lehrerschaft.

Kollege W. Bernhard, Präsident der Sektion Winter-
thur, dankt für die Bereitschaft, der Sektion wiederum
einen Vertreter im Kantonalvorstand zuzubilligen. Mit
einstimmigem Beschluss schlage die Sektionsversamm-
lung Winterthur zur Wahl in den Kantonalvorstand
Kollege Arthur Wi/mrtorf, Sekundarlehrer, Turbenthal,
vor. Aus langjähriger beruflicher Tätigkeit kenne der
Vorgeschlagene die Aufgaben und Sorgen unseres Stan-
des. Seit sechs Jahren sei er Rechnungsrevisor des ZKLV
und habe während vier Jahren das Schulkapitel Winter-
thur präsidiert. A. Wynistorf verfüge über die Eigen-
schatten, die das Amt im Kantonalvorstand verlange.
W. Bernhard empfiehlt den Vorgeschlagenen den Dele-
gierten zu einer ehrenvollen Wahl.

Da keine weiteren Nominationen erfolgen, schreitet
der Vorsitzende zur Abstimmung. Die Delegierten wäh-
len einstimmig A. Wynistorf als Mitglied des Kantonal-
Vorstandes. Der Gewählte dankt für das ihm bezeugte
Vertrauen.

IL Wahl eines Präsüfenien des ZKLV
Durch seine Wahl in den Erziehungsrat sieht sich der
Vorsitzende, Präsident Max Suter, veranlasst, das Prä-
sidium des ZKLV in andere Hände zu legen. Der Kan-
tonalvorstand und die Konferenz der Bezirkspräsidenten
schlagen einstimmig den bisherigen Zentralquästor Hans
Küng, Sekundarlehrer, Küsnacht, zum neuen Präsiden-
ten vor. Hans Küng gehört dem Kantonalvorstand seit
dem 1. Juni 1946 an und hat sein bisheriges Amt mit
Auszeichnung geführt. Er verfügt durch seine lang-
jährige bisherige Tätigkeit im Kantonalvorstand über
gründliche Kenntnisse aller den ZKLV betreffenden
Probleme. Als Aktuar der Schulpflege Küsnacht sind
ihm die Schulprobleme auch aus anderer Sicht bekannt.
Der Kantonalvorstand ist überzeugt, in Hans Küng
einen in jeder Beziehung befähigten Präsidenten vorzu-
schlagen, der durch ein sorgfältig überlegtes und über-
zeugend begründetes Urteil die Anliegen von Schule
und Lehrerschaft in allen Gremien wirksam zu vertreten
wissen wird.

Es werden keine weiteren Wahlvorschläge gemacht.
Hans Küng wird von der Delegiertenversammlung ein-
stimmig zum neuen Präsidenten des ZKLV gewählt. Der
Gewählte, der während des Wahlgeschäftes den Saal
verlassen hatte, wird bei seinem Wiedereintritt mit
spontanem Applaus geehrt. Er verdankt die Wahl und
gibt seiner Hoffnung Ausdruck, es möge ihm vergönnt
sein, das neue Amt so zu führen, wie es von der Ver-
Sammlung gewünscht werde.

HZ. WaZzZ eines Rechnungsreoisors

Der von der Sektion Uster vorgeschlagene Hans Huber,
Sekundarlehrer, Dübendorf, wird einstimmig für den in
den Kantonalvorstand gewählten A. Wynistorf als neuer
Rechnungsrevisor gewählt.
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TV. WahZ uon ztoei Delegierten des ZKLV in den SLV

Durch den Hinschied der zwei verehrten und verdien-
ten Kollegen Eduard Arnberg, Sekundarlehrer, Winter-
thur, und Edwin Blickensdorfer, a. Lehrer in Walta-
lingen, ist die Delegiertenversammlung gezwungen,
zwei neue Delegierte zu bestimmen. Es werden gewählt
Waiter Merki, Primarlehrer, Winterthur, rmd Robert
EgZi, Sekundarlehrer, Marthalen.

4. Stellungnahme zu den Aus/ährtmgsbesrimmungen
zum Gesetz über die Umschulungskurse von Beru/s-
Zeuten zu PrimarZebrern

Da das Geschäft erst in den beiden vergangenen Wo-
chen vom Kantonalvorstand vorberaten werden konnte,
haben die Delegierten erst heute den Reglementsent-
wurf mit den Anträgen erhalten. Der Vorsitzende bittet
um Verständnis für diese Situation.

Die übrigen Unterlagen sind den Delegierten mit der
Einladung zugestellt worden.
M. Sufer orientiert kurz über die Umschulungskurse.
Der mit der Vorbereitung und Durchführung des ersten
Kurses beauftragte Arbeitsausschuss, bestehend aus den
Herren Prof. H. Honegger, alt Seminardirektor Guyer
und Erziehungsrat J. Binder, hat die ungefähr 530 ein-

gegangenen Anmeldungen gesichtet und rund 220 Kan-
didaten für die engere Wahl ausgeschieden. Diese letz-
teren werden zurzeit durch persönliche Kontaktnahme
über die Gestaltung des Kurses genau ins Bild gesetzt.

Da die Kandidaten, abgesehen von ihren individuel-
len Fähigkeiten, über eine sehr unterschiedliche Vor-
bildung verfügen, muss im Vorkurs danach getrachtet
werden, den Bildungsstand der Teilnehmer nach Mög-
lichkeit auszugleichen. Aus diesem Grunde muss die
Kursleitung über gewisse Freiheiten verfügen und des-
halb vom Vertrauen der gesamten Lehrerschaft getra-
gen werden. Diese Vertrauensfrage muss in der Stel-
lungnahme der Lehrerschaft zu den Ausführungsbestim-
mungen zum Ausdruck gebracht werden, ganz besonders
auch deshalb, weil die nicht leichte Aufgabe des Arbeits-
ausschusses im Blickfeld der Politik steht. Trotz aller
Schwierigkeiten ist der Ausschuss gewillt und bestrebt,
seine Aufgabe im Sinne einer guten, verantwortbaren
Lösung zu Ende zu führen.

Der vorliegende Entwurf zu einer SfuntZerrta/eZ kann
insofern überraschen, als man viel eher zuerst einen
Lehrplan kennen möchte. Der Arbeitsausschuss begrün-
det aber die Unmöglichkeit, im gegenwärtigen Stadium
der Vorbereitungen einen Lehrplan aufzustellen in sei-

nem Kommentar zur Stundentafel wie folgt:
«Es zeigte sich aber bei näherem Studium, dass vor-

gängig des Lehrplanes zuallererst eine StimcZenfa/eZ aus-
gefertigt werden musste. Für den Lehrplan soll die
genaue Disposition erst während des in Aussicht genom-
menen Abendkurses im August und September aufge-
stellt werden; die Vorbildung der Bewerber ist zu unter-
schiedlich für eine Entscheidung im jetzigen Zeitpunkt.»

Von Interesse ist, dass im Kanton Bern auf einen
Lehrplan für die Umschulungskurse verzichtet wurde,
und im Kanton Aargau konnte er nicht in allen Fächern
eingehalten werden. Es hätte natürlich auch die Mög-
lichkeit bestanden, den Lehrplan in sehr allgemeiner
und damit unverbindlicher Form aufzustellen oder auch
die Anforderungen an die normal ausgebildeten Lehr-
kräfte als Grundlage dafür zu verwenden. Dem Volk ist
aber klargemacht worden, dass das Ausbildungsziel
einer normalen Ausbildung nicht erreicht werden kann,

und deshalb ist es zum vornherein nicht möglich, einen
auf ein solches Ziel ausgerichteten Lehrplan aufzu-
stellen.

Die ursprüngliche Absicht, die berufliche von der
allgemeinen Bildung zu trennen, musste aufgegeben
werden. Die Stundenzahl in den einzelnen Fächern be-

trägt:

Fach 1. Jahr 2. Jahr
W'Sem. S'Sem. W'Sem. S'Sem.

Psychologie und Pädagogik 3 3 3 3

Allgemeine und besondere Didaktik 2 2 3 3

Lehrübungen 2 2 4 4
Deutsch' 5+1 5 + 1 4 + 1 4 + 1

Mathematik* 4 + 1 4+1 3 + 1 3 + 1

Geschichte und Heimatkunde 2 2 2 2

Physik 3 3 2 2

Biologie (und Chemie) 2 2 2 2

Geographie 2 2 2 2

Gesang* und Chorgesang 2 2 3 3

Zeichnen und Wandtafelzeichnen 2 4 2 2
Schreiben 2

Turnen 3 3 2 2
Instrument* 1 1 1 1

Unfallkunde und Hygiene — — 1 —
35 +2 35 +2 34 +2 33 + 2

Französisch fakultativ" 4 4 4 4

41 41 40 39

* Aufgeteilt in Literatur, Sprachschulung und Uebung (+1).
* Aufgeteilt in Unterricht und Uebung (+1).
' Im ersten Jahr in Halbklassen, im zweiten Jahr hinzukommend

Chorgesang.
* Blockflöte; Klavier oder Violine für solche mit Vorbildung.
* Französisch fakultativ in Abteilungen für Anfänger und Vorgerückte.
In Geschichte und Heimatkunde, Biologie und Geographie soll

wenn möglich je eine einmalige Konzentrationswoche (während der
Ferien) durchgeführt werden.

Die wöchentliche Stundenzahl darf nach Auffassung
des Arbeitsausschusses nicht noch höher angesetzt wer-
den, um die Kandidaten nicht zu überlasten. Es muss
ausdrücklich festgehalten werden, dass das Ziel der
AügemembiWung in den Umschulungskursen nicht
mit dem Lehrziel einer ordentlichen Mittelschule ver-
glichen werden darf. In der beru/lichen AusMdung
hofft man jedoch weitgehend dieselbe Schulung wie das
Oberseminar zu erreichen. Einzig die Stundenzahl in
den praktischen Lehrübungen ist um etwa 40 Stunden
geringer. Das Schwergewicht der allgemeinen Bildung
liegt bei den Fächern Deutsch und Mathematik. In Ge-
schichte und Geographie wird kein Vergleich mit einer
normalen Mittelschulbildung möglich sein, ebenso in
Chemie, Biologie und Physik, in welchen Fächern nach
Auffassung des Arbeitsausschusses aber doch gewisse
Grundlagen vermittelt werden müssen. Die Kunstfächer
sind wegen ihrer besonderen Bedeutung für den Lehrer-
beruf ziemlich umfangreich berücksichtigt. Im Instru-
mentalunterricht soll für Kandidaten, welche noch kein
Instrument spielen, im ersten Jahr Blockflötenunterricht
obligatorisch sein, mit dem Ziel, mit Hilfe dieses Instru-
mentes später den Gesangsunterricht in der Schule er-
teilen zu können. Im zweiten Jahr soll, je nach Be-
gabung, ein weiteres Instrument hinzukommen.

Der Französischunterricht wird als fakultatives Fach
erklärt. Der Arbeitsausschuss begründet dies wie folgt:
«Die Vorkenntnisse in den Fremdsprachen sind sehr
verschieden. Für den Sonderkurs wurde Französisch als

zweite Landessprache mit vier Stunden fakultativ ein-
gesetzt. In Wettingen machte man mit den nur zwei
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obligatorischen Stunden in Französisch keine guten Er-
fahrungen.»

Kandidaten mit guten Vorkenntnissen soll die Mög-
Iichkeit geboten werden, am Ende des Kurses eine
Prüfung in Französisch abzulegen mit einem entspre-
chenden Vermerk im Prüfungsausweis.

Zwei Konzentrationswochen sollen neben der Ver-
tiefung in einzelnen Fächern der Besprechung von prak-
tischen Schulproblemen wie Schulgesetzeskunde, Schul-
reisen, Elternabende u. a. dienen.

Der Kantonalvorstand legt der Delegiertenversamm-
lung seine SfeHtmgnahme zur Stundenfa/eZ in den fol-
genden fünf Punkten vor:

1. In Anbetracht der unterschiedlichen Vorbildung der Kan-
didaten und der reduzierten Ausbüdungszeit stellt die vom
Arbeitsausschuss entworfene Stundentafel eine gute Grund-
läge für den Aufbau und die Gliederung des Unterrichtes
an den Umschulungskursen dar.

2. Der Vorschlag des Arbeitsausschusses berücksichtigt in
zweckmässiger Weise die Tatsache, dass in der zur Ver-
fügung stehenden Zeit auf dem Gebiet der Allgemeinbü-
dung das Niveau der normalen Lehrerausbildung nicht
erreicht werden kann, während in der pädagogisch-
methodischen Ausbildung ungefähr der Stand des Ober-
seminars erreicht werden soll.

3. Die vorgesehene Stundenzahl ist angemessen.
4. Für die Aufstellung eines eigentlichen Lehrplanes ist nach

Abschluss des Vorkurses eine Fachkommission aus den
Lehrkräften des Umschulungskurses zu bilden.

5. Der Lehrplanentwurf dieser Fachkommission ist auf Ende
des ersten Semesters des Umschulungskurses den Schul-
kapiteln zur Begutachtung zu überweisen.

In der Diskussion bringt E. Wyrsch den Wunsch an,
es sei während eines Jahres eine Wochenstunde in
Schulgesetzeskunde einzusetzen. Er hält es aus der Er-
fahrung, die er mit neu in den Schuldienst eintreten-
den Lehrkräften gemacht hat, als dringend notwendig,
dass die Kandidaten über Pflichten und Rechte des

Lehrers, über Fragen des Verkehrs mit Behörden, Eltern
und der Bevölkerung eingehend unterrichtet werden.
W. Bernhard möchte gänzlich auf die drei Stunden
Physik zugunsten eines andern Realfaches verzichten.
A. Meier bedauert, dass der Französischunterricht nicht
obligatorisch ist, da man nun auch in der neuen Real-
schule Wert auf diesen Unterricht legt. Er fragt, wie-
viele Kandidaten des Umschulungskurses sich über eine
dreijährige Sekundarschulzeit und eine abgeschlossene
Berufslehre ausweisen. 7. Binder erklärt, die Entwick-
lung der Auslese der Kandidaten zeige, dass sozusagen
alle, welche in den Hauptkurs aufgenommen würden,
diese Bedingungen erfüllen werden. Auch Dr. P. Frey
legt Wert auf den Französischunterricht, da heute auch
in einfacheren Berufen Kenntnisse in einer zweiten
Sprache verlangt werden. Ein Einblick in eine andere
Sprache sei für einen angehenden Lehrer notwendig.
Pro/. Dr. K. Huber gestattet sich als Gast, sich ebenfalls
zu diesem Problem zu äussern. Es handle sich nicht
darum, Kenntnisse in der Aussprache des Französischen
zu vermitteln, sondern um den inneren Bildungswert
einer Fremdsprache. Wenn ein Mensch sich in einer
Fremdsprache verständigen könne, zeige er dadurch
eine gewisse geistige Reife. H. Käser stellt den Ableh-
nungsantrag zum Antrag Bernhard auf Eliminierung des

Physikunterrichtes. Es gehe um eine Bildung auf breiter
Basis, und der Tendenz, dem zukünftigen Lehrer nur

das zu vermitteln, was er später weiterzugeben habe,
müsse entschieden entgegengetreten werden. W. GZäriZi

möchte den Antrag Bernhard im Sinne einer Anregung
an den Arbeitsausschuss abändern. Kandidaten mit
guten bis sehr guten Vorkenntnissen in einzelnen
Fächern sollte die Möglichkeit eingeräumt werden, von
einzelnen Fächern zugunsten anderer Fächer im Sinne
von Wahlfächern dispensiert zu werden. Im übrigen
hält er die Stundentafel als sehr reichlich bemessen.
Präsident M. Strfer weist darauf hin, dass man von den
Kandidaten einen vollen Einsatz erwarte.

Da die Diskussion zum Problem «Stundentafel» er-
schöpft ist, bringt der Vorsitzende die zwei gesfeZZfen

Anträge zur Abstimmung.
1. Mit 53 gegen 41 Stimmen wird der Antrag gutge-

heissen, die Stundentafel mit einer zweisemestrigen
Wochenstunde in «SchuZgesefseskunde» zu erweitern.

2. Der Antrag auf Streichung des Physikunterrichtes
wird mit grossem Mehr abgelehnt.
Hierauf werden gesamthaft die vorhegende Stunden-

tafel und die Stellungnahme des Kantonalvorstandes dazu
einstimmig gutgeheissen. 7. Binder gibt die Zusicherung
ab, die Frage der Dispensation von einzelnen Fächern
werde durch den Arbeitsausschuss als wertvolle An-
regung entgegengenommen. (Schiuss folgt)

AUS DEN SITZUNGEN
DES KANTONALVORSTANDES

72. Sitzung, 23. Apn'Z 7959, Zürich
Kenntnisnahme vom regierungsrätlichen Beschluss vom
26. März 1959, betreffend administrative Untersuchung
gegen Schularzt Dr. H. Wespi, wonach sich auf Grund
des Berichtes von Oberrichter Dr. Rüdy keine Mass-
nahmen gegen Dr. H. Wespi in seiner Eigenschaft als
kantonaler Schularzt und als Vertrauensarzt der kanto-
nalen Beamtenversicherungskasse aufdrängen. Der
ZKLV wird deshalb mit einer Staatsgebühr von
Fr. 3000.— sowie den Ausfertigungsgebühren belastet.

An einer Konferenz der Pesonalvertreter mit der
Finanzdirektion wurde bekanntgegeben, dass die Per-
sonalverbände grundsätzlich mit den Vorschlägen der
Finanzdirektion zur bevorstehenden Besoldungsrevision
einverstanden seien und nunmehr die Details der Vor-
läge an den Kantonsrat ausgearbeitet würden.

Hans Kiing wird den ZKLV für eine weitere Amts-
dauer in der Verwaltungskommission der Kantonalen
Beamtenversicherungskasse vertreten.

Auf den 28. April werden die Pressevertreter zu einer
Orientierung über das Volksschulgesetz eingeladen. Der
ZKLV selbst wird seine Stellungnahme zum Gesetz in
einem Artikel in der Tagespresse bekanntgeben. Eine
grossangelegte Inseratekampagne scheint sich nach dem
bisherigen Stand zu erübrigen. Hingegen wird noch
eine Referentenliste aufgestellt und den lokalen Schul-
behörden sowie den verschiedenen Parteien für die Auf-
klärung der Stimmbürger über das Gesetz zur Verfügung
gestellt.

Die am 30. Mai tagende Delegiertenversammlung des

ZKLV hat als wichtigstes Geschäft ihren Kandidaten
für die durch die Synode zu vollziehende Wahl eines
Erziehungsrates zu bestimmen. Da der Lehrerverein
Zürich Anspruch auf diesen Sitz macht, ergibt sich für
den Kantonalvorstand eine heikle Situation, die gründ-
lieh abgeklärt werden muss. Fug. Ernst
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